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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbei-
tungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein 
Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser 
Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.  

Arbeitsrichtlinien für die Verarbeitung von 
Aufhellmaterialien 

 
 
 
 
 
 

Materialien sind dann in ihrer Wirkung aufhellend, wenn sie die Holzoberfläche nur schwach benetzen 

bzw. nur schwach eindringen und eher oben liegen bleiben. Da das Holz nicht benetzt wird, ist die 

Schutzwirkung der Lackierung mit aufhellenden Produkten geringer als mit  

anfeuernden, die gut in das Holz eindringen und die oberste Schicht stark benetzen und so  

imprägnieren. Bei aufhellenden Lackierungen kann an Fehlstellen der Lackierung sofort Fett, Schweiß u. 

dgl. zum Holz gelangen und zu unschönen Flecken führen. Aus diesem Grund wird man z. B. eine  

Küche, einen rustikalen Esstisch oder Türen nie mit Aufhellmaterialien lackieren, sondern mit anfeuern-

den Produkten, weil diese in ihrer Schutzwirkung besser sind. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


